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  56/62. Israelische Praktiken, die die Menschenrechte des palästinen-
sischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein-
schließlich Jerusalems beeinträchtigen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, einschließlich derjenigen, die auf 
ihrer zehnten Notstandssondertagung verabschiedet wurden, sowie auf die Resolutionen der 
Menschenrechtskommission, 

 eingedenk der einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, zuletzt Resolution 904 
(1994) vom 18. März 1994, Resolution 1073 (1996) vom 28. September 1996 und Resolu-
tion 1322 (2000) vom 7. Oktober 2000, 

 nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer 
Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer Araber der be-
setzten Gebiete beeinträchtigen1, sowie der Berichte des Generalsekretärs2, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht der von der Menschenrechtskommission einge-
setzten Untersuchungskommission für Menschenrechte3 und von dem Bericht des Sonder-
berichterstatters über die Menschenrechtssituation in den seit 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebieten4, 

 im Bewusstsein der Verantwortung der internationalen Gemeinschaft für die Förde-
rung der Menschenrechte und die Gewährleistung der Achtung des Völkerrechts, 

 in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des gewaltsamen Gebietserwerbs, 

_______________ 
1 Siehe A/56/428 und Add.1 sowie A/56/491. 
2 A/56/214-219. 
3 E/CN.4/2001/121. 
4 E/CN.4/2001/30. 
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 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten5 auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jeru-
salems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabische Gebiete Anwendung findet, 

 betonend, dass die im Rahmen des Nahostfriedensprozesses geschlossenen israelisch-
palästinensischen Abkommen eingehalten und die Empfehlungen des Scharm-esch-Scheich-
Ermittlungsausschusses (Mitchell-Bericht) sofort und vollständig umgesetzt werden 
müssen, 

 feststellend, dass im Berichtszeitraum die dritte vereinbarte Phase der Rückverlegung 
der israelischen Armee nicht durchgeführt wurde und dass es zu gravierenden Einfällen in 
die unter voller Kontrolle der Palästinensischen Behörde stehenden Gebiete kam, 

 besorgt über die anhaltende Verletzung der Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes durch die Besatzungsmacht Israel, insbesondere über die Anwendung der kollektiven 
Bestrafung, die Abriegelung von Gebieten, die Annexion von Land und die Errichtung von 
Siedlungen, sowie über die Maßnahmen, die Israel nach wie vor zur Änderung des Rechts-
status, der geografischen Beschaffenheit und der demografischen Zusammensetzung des 
besetzten palästinensischen Gebiets einschließlich Jerusalems ergreift, 

 zutiefst besorgt über die tragischen Ereignisse seit dem 28. September 2000, die zahl-
reiche Tote und Verletzte, zumeist unter den Palästinensern, gefordert haben, über die 
schweren Einschränkungen der Bewegungsfreiheit von Personen und Gütern sowie die weit 
verbreiteten Zerstörungen, namentlich von Agrarland, 

 überzeugt von der positiven Wirkung einer vorübergehenden internationalen bezie-
hungsweise ausländischen Präsenz in dem besetzten palästinensischen Gebiet auf die Si-
cherheit und den Schutz des palästinensischen Volkes, 

 sowie überzeugt von der Notwendigkeit einer Überwachung unter Einschaltung Drit-
ter, um den Parteien bei der Umsetzung der Empfehlungen des Scharm-esch-Scheich-Er-
mittlungsausschusses behilflich zu sein, 

 denjenigen Ländern ihren Dank für ihren positiven Beitrag bekundend, die sich an der 
Vorübergehenden internationalen Präsenz in Hebron beteiligt haben, 

 überzeugt von der Notwendigkeit der vollinhaltlichen Durchführung der Resolutionen 
des Sicherheitsrats 904 (1994), 1073 (1996) und 1322 (2000), 

 1. stellt fest, dass alle Maßnahmen, welche die Besatzungsmacht Israel in dem be-
setzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems unter Verletzung der einschlägi-
gen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivil-
personen in Kriegszeiten5 und unter Zuwiderhandlung gegen die einschlägigen Resolutio-
nen des Sicherheitsrats ergriffen hat, unrechtmäßig sind und keine Gültigkeit besitzen; 

 2. verlangt, dass die unter Verletzung des Vierten Genfer Abkommens von 19495 
ergriffenen Maßnahmen, einschließlich der Praxis außergerichtlicher Tötungen, unverzüg-
lich eingestellt werden; 

 3. verurteilt die Gewalthandlungen, insbesondere die Anwendung übermäßiger 
Gewalt durch israelische Truppen gegen palästinensische Zivilpersonen, die viele Tote und 
eine große Zahl von Verletzten gefordert und zu massiven Zerstörungen geführt haben; 

_______________ 
5 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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 4. verlangt, dass die Besatzungsmacht Israel alle Praktiken und Handlungen unter-
lässt, die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes verletzen; 

 5. unterstreicht die Notwendigkeit, die territoriale Unversehrtheit des gesamten 
besetzten palästinensischen Gebiets zu erhalten und die Bewegungsfreiheit von Personen 
und Gütern in dem Gebiet, namentlich die Aufhebung der Beschränkungen für die Einreise 
nach und die Ausreise aus Ost-Jerusalem, und die Bewegungsfreiheit im Verkehr mit den 
übrigen Teilen der Welt zu gewährleisten; 

 6. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, alle Grundfreiheiten des palä-
stinensischen Volkes uneingeschränkt zu achten; 

 7. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebenundfünf-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

 82. Plenarsitzung 
10. Dezember 2001 

  


